
Allgemeine Geschäftsbedingungen der Heinrich Strunz GmbH – für 
internationale Geschäfte 
 
I. Allgemeines 
1. Unsere Bedingungen gelten für alle gegenwärtigen und zukünftigen Geschäfte mit unserem 
Vertragspartner, im Folgenden Besteller genannt, auch wenn wir abweichenden Einkaufsbedingungen 
oder Gegenbestätigungen, die wir hiermit ausdrücklich ablehnen, nicht widersprechen. Sie gelten 
spätestens mit Entgegennahme der Ware oder Leistung seitens des Bestellers als vereinbart. Unsere 
Angebote sind freibleibend. Zwischenverkauf bleibt vorbehalten. Sämtliche Lieferverträge, sonstige 
Vereinbarungen und Abweichungen von unseren Bedingungen werden für uns erst nach unserer 
schriftlichen Bestätigung bindend, und zwar zu den von uns bestätigten Bedingungen.  
2. Unser Stillschweigen auf rechtsgeschäftliche Erklärungen des Bestellers bedeutet niemals 
Zustimmung. 
3. Die Abtretung von gegen uns gerichteten Forderungen bedarf unserer Zustimmung. 
 
II. Leistungsumfang 
1. Für den Umfang der Lieferung gilt unsere Auftragsbestätigung. Nicht zu unseren Leistungen 
gehören die bauseitig zu schaffenden Montagevoraussetzungen. 
2. Für bereitgestellte Abbildungen, Zeichnungen und sonstige Unterlagen behalten wir uns das 
Urheberrecht vor. 
3. Bei Auftragsstornierungen aus nicht von uns zu vertretenden Gründen, sind wir berechtigt, für 
Arbeitsaufwand und Verwaltungskosten 15 vom Hundert des Warenwertes der Auftragsbestätigung zu 
fordern. Fracht- und Verpackungskosten für Hin- und Rücktransport gehen in diesem Fall auf Kosten 
des Rücklieferers. 
4. Lieferungen - auch frei Baustelle oder frei Lager - erfolgen auf Gefahr des Bestellers, wobei eine für 
Lkw mit Gesamtgewicht bis 38 t befahrbare Straße vorausgesetzt wird. Baustoffe und Bauteile 
müssen auf dem Baugelände ohne die Notwendigkeit von Zwischentransporten gelagert werden 
können. Liegen die vorgenannten Voraussetzungen nicht vor, und entstehen uns Mehraufwendungen, 
werden diese dem Besteller gesondert in Rechnung gestellt. 
5. Die Gefahr geht mit Verladebeginn im Werk auf den Käufer über, auch wenn Teillieferungen 
erfolgen oder wir noch Montageleistungen schulden. Sofern das angefahrene Material nicht nur 
ebenerdig abgesetzt, sondern auf Wunsch des Bestellers anderweitig an bzw. auf das Objekt 
verbracht wird, übernehmen wir keine Haftung. 
6. Sollte eine Klausel dieser Bedingungen unwirksam sein, so berührt dies die Wirksamkeit der 
übrigen Bedingungen nicht. 
 
III. Preise 
1. Die im Kaufvertrag angegebenen Preise sind bei einer vereinbarten Lieferfrist bis zu 4 Monaten 
bindend. Die Preisberechnung erfolgt ausschließlich in EURO. 
2. Auslandslieferungen erfolgen ex works (EXW) Rehau. Lamilux-Rollenware und -platten ab 200 m² 
frei. 
3. Bei Rechnungsbeträgen unter EUR 10.000,- akzeptieren wir keinen Sicherheitseinbehalt. Bei den 
genannten Rechnungsbeträgen erbringen wir Sicherheit nur, wenn der Kunde die Kosten hierfür trägt. 
 
IV. Zahlungsbedingungen 
1. Rechnungen sind spätestens 7 Tage nach Rechnungsdatum fällig außer es wurde etwas anderes 
vereinbart. 
Alle Zahlungsvereinbarungen stehen unter dem Vorbehalt einer Deckungszusage durch unseren 
Kreditversicherer. 
Im Falle nicht erfolgten Abrufes ist die Forderung 4 Wochen nach dem vorgesehenen 
Liefertermin fällig. 
2. Die Aufrechnung mit anderen als unbestrittenen oder rechtskräftig festgestellten Gegenansprüchen 
sowie die Ausübung von Leistungsverweigerungs- und Zurückbehaltungsrechten gegenüber unseren 
Forderungen bedarf unserer Zustimmung. 
3. Wechsel werden nur nach vorheriger Vereinbarung angenommen, Diskont und Spesen gehen zu 
Lasten des Bestellers. Wechsel müssen notenbankfähig sein. Werden Wechsel nicht fristgerecht 
übergeben, kann sofortige Bezahlung verlangt werden. 
4. Tritt in den Vermögensverhältnissen des Käufers eine wesentliche Verschlechterung ein, entstehen 
insbesondere hinsichtlich seiner Kreditwürdigkeit Bedenken (fruchtlose Vollstreckungsmaßnahmen, 
Aufhebung der Warenkreditversicherung o. ä.), sind wir berechtigt, unsere Leistung zu verweigern bis 
- nach unserer Wahl - eine Vorauszahlung erfolgt oder für die Zahlung eine angemessene Sicherheit 



geleistet ist. Wird unserem Verlangen nach Vorauszahlung oder Sicherheitsleistung nicht innerhalb 
angemessener Frist - in der Regel zwei Wochen - entsprochen, so sind wir ohne Setzung einer 
weiteren Frist berechtigt, vom Vertrag zurückzutreten oder Schadensersatz wegen Nichterfüllung zu 
verlangen. 
Ist das Geschäft für den Käufer ein Handelsgeschäft, so können wir bei Vorliegen der vorstehenden 
Voraussetzungen nach unserer Wahl entweder die unverzügliche Bezahlung aller fälligen oder noch 
nicht fälligen Ansprüche aus sämtlichen mit ihm bestehenden Verträgen oder Sicherheitsleistung 
wegen dieser Ansprüche verlangen. Wir sind berechtigt, die Erfüllung bis zur Bezahlung oder 
Sicherheitsleistung zu verweigern. 
5. Rechnungen, welche per e-mail verschickt werden sind als bindend zu betrachten. 
 
V. Lieferzeit 
1. Lieferzeitangaben erfolgen nur annähernd. Wir leisten für die Einhaltung keine Gewähr. Wir 
kommen nur in Verzug, wenn wir die Umstände, die zum Ausbleiben der Leistung führen, zu vertreten 
haben. Schadensersatzansprüche des Bestellers wegen Verzugs oder Unmöglichkeit sind, außer im 
Falle der Verletzung von Körper, Leben oder Gesundheit oder des groben Verschuldens, 
ausgeschlossen. 
2. Im Falle höherer Gewalt oder sonstiger unvorhersehbarer außergewöhnlicher und unverschuldeter 
Umstände - z. B. bei Materialbeschaffungsschwierigkeiten, Betriebsstörungen, Streik, Aussperrung, 
Mangel an Transportmitteln, behördlichen Eingriffen, Energieversorgungsschwierigkeiten, Mangel an 
Arbeitskräften usw. - auch wenn sie bei Vorlieferanten eintreten - verlängert sich, wenn wir an der 
rechtzeitigen Erfüllung unserer Verpflichtung behindert sind, die Lieferfrist in angemessenem Umfang. 
Wird durch die genannten Umstände die Lieferung oder Leistung unmöglich oder unzumutbar, so 
werden wir von der Lieferverpflichtung frei. Sofern die Lieferverzögerung länger als 2 Monate dauert, 
ist der Besteller berechtigt, vom Vertrag zurückzutreten. Verlängert sich die Lieferzeit oder werden wir 
von der Lieferverpflichtung frei, so können hieraus keine Schadensersatzansprüche gegen uns 
hergeleitet werden. Auf die genannten Umstände können wir uns nur berufen, wenn wir den Besteller 
unverzüglich benachrichtigen. 
3. Falls die Vereinbarung "Lieferung frei Baustelle" getroffen wird, so bedeutet sie Lieferung ohne 
Abladen durch uns. Das Abladen hat unverzüglich und sachgemäß durch Arbeitskräfte zu erfolgen, 
die der Käufer in genügender Anzahl zu stellen hat. Wir behalten uns vor, Wartezeiten zu berechnen. 
Der Auftraggeber trägt die Gefahr der Verschlechterung und des Untergangs von Materialien, die von 
uns an den Baustellen angeliefert werden, bis zur endgültigen Fertigstellung der uns in Auftrag 
gegebenen Arbeiten, soweit Verschlechterung und Untergang nicht auf grobes Verschulden der 
Mitarbeiter des Verkäufers zurückzuführen sind. 
 
VI. Montagebedingungen 
Falls LAMILUX-Produkte nach dem Vertrag durch uns montiert werden, gelten folgende Bedingungen: 
Schutzgerüste, Auffangnetze gemäß den Unfallverhütungsvorschriften sind uns kostenlos zur 
Verfügung zu stellen. Entstehen uns zusätzliche Aufwendungen dadurch, daß der Besteller 
unzutreffend mitgeteilt hat, daß bauseits alle Voraussetzungen vorliegen und die Montageleistungen 
erbracht werden können, so ist der Besteller verpflichtet, diesen zusätzlichen Aufwand nach 
entsprechender Berechnung zu tragen. 
Ist die Montage des Vertragsgegenstandes vereinbart, stehen die angebotenen Montagepreise unter 
der Bedingung, daß die Arbeiten ohne Unterbrechung der normalen Arbeitszeit durchgeführt werden 
können.  
Die Montageorte müssen für unsere Monteure frei zugängig sein. Unsere Montagen dürfen nicht durch 
andere Gewerke o. ä. behindert werden.  
Wetterbedingte Unterbrechungen der Montage führen nicht zu einem Verzug der Firma LAMILUX. 
Technische Zeichnungen sind durch den Besteller schriftlich freizugeben. Vereinbarte Fristen laufen 
erst mit dem Zugang der Freigabe durch den Besteller.  
 
VII. Gewährleistung – Sofern es sich nicht um einen Verbrauchsgüterkauf handelt, gilt: 
1. Beanstandungen wegen offensichtlicher Mängel sind, unverzüglich, spätestens jedoch 10 Tage 
nach Erhalt der Ware schriftlich bei LAMILUX in Rehau geltend zu machen, andernfalls gilt der 
Liefergegenstand als gebilligt. Geringfügige Farbtonveränderungen - z.B. bedingt durch 
Umwelteinflüsse - gelten nicht als Mangel. Dies gilt ebenso für geringfügige 
Oberflächenveränderungen (Farbe, Form) sowie sonstige geringfügige Erscheinungsmängel am 
Material, die die Funktion nicht beeinträchtigen. 
2. Bei frist- und ordnungsgemäß eingebrachten Bemängelungen, deren Berechtigung von uns 
anerkannt wurde, steht uns das Wahlrecht zwischen Nacherfüllung und Neulieferung zu. Schlägt die 
Nacherfüllung fehl, kann der Besteller einen angemessenen Preisnachlaß verlangen. Liegt der 



Lieferung ein Kaufvertrag zugrunde, bleibt das Recht des Käufers, vom Vertrag zurückzutreten, 
unberührt. 
3. Wählt der Kunde nach fehlgeschlagener Nacherfüllung den Rücktritt vom Vertrag, steht ihm 
daneben kein Schadenersatzanspruch statt der Erfüllung wegen des Mangels zu. Wählt der Kunde 
nach gescheiterter Nacherfüllung Schadenersatz statt der Erfüllung, verbleibt die Ware beim Kunden, 
wenn ihm dies zumutbar ist. Der Schadenersatz beschränkt sich auf die Differenz zwischen Kaufpreis 
und Wert der mangelhaften Sache. Weitergehende Ansprüche des Bestellers, gleich aus welchem 
Rechtsgrund, sind ausgeschlossen. Dies gilt nicht bei Körper- oder Gesundheitsschäden oder bei 
Verlust des Lebens des Kunden, das uns zuzurechnen ist. 
4. Bei Kaufverträgen beträgt die Haftung für Mängel grundsätzlich 1 Jahr ab Ablieferung der Ware. 
Dies gilt nicht, wenn der Kunde seiner Verpflichtung zur unverzüglichen Rüge erkennbarer Mängel 
nicht nachgekommen ist. Bei Werkleistungen an einem Bauwerk und bei einer Sache, die 
entsprechend ihrer üblichen Verwendungsweise für ein Bauwerk verwendet worden ist oder 
verwendet wird und dessen Mangelhaftigkeit verursacht hat, beträgt die Haftung für Mängel 2 Jahre. 
Bei maschinellen, pneumatischen und elektrotechnischen/ elektronischen Anlagen oder Teilen davon, 
bei denen die Wartung Einfluß auf die Sicherheit und Funktionsfähigkeit hat, beträgt die 
Verjährungsfrist für Mängelansprüche abweichend von Abs. 1 ein Jahr, wenn der Auftraggeber sich 
dafür entschieden hat, dem Auftragnehmer oder einer durch ihn ernannten zertifizierten Stelle die 
Wartung für die Dauer der Verjährungsfrist nicht zu übertragen. 
5. Schadensersatzansprüche gegen uns wegen auf einfache Fahrlässigkeit zurückgehender Mängel 
sind ausgeschlossen. 
6. Garantien im Rechtssinne erhält der Kunde durch uns nicht. Für alle Geräte, die wir von Dritten 
beziehen, gilt die Werksgarantie des Herstellers. Die Gewährleistung dieser Teile wird auf Anfrage von 
uns zur Verfügung gestellt. 
7. Als Beschaffenheit der Ware gilt grundsätzlich nur die Produktbeschreibung des Herstellers als 
vereinbart. Öffentliche Äußerungen, Anpreisungen oder Werbung des Herstellers stellen daneben 
keine vertragsgemäße Beschaffenheitsangabe der Ware dar. 
8. Die unsachgemäße Wartung oder Reinigung unserer Produkte kann zum Erlöschen von 
Gewährleistungsansprüchen führen. Wir empfehlen deshalb dringend, unter der Internet-Adresse 
www.lamilux.de/tbl/pflege.htm unsere Pflege- und Wartungshinweise zur Kenntnis zu nehmen. 
9. Nicht bestimmungsgemäße Belastungen von Tageslichtelementen durch Emissionen von z.B. 
Fertigungsanlagen und oder -verfahren können erhöhten Verschleiß, Funktionsstörungen und 
Beschädigungen hervorrufen und begründen keine Gewährleistungsansprüche. 
10. LAMILUXplan: Die Gewährleistungsfrist für LAMILUXplan-Produkte beträgt 2 Jahre. Wir behalten 
uns bei Lieferung eine Abweichung bis zu 10% der Bestellmenge vor. Für die konstruktiv richtige 
Gestaltung der Erzeugnisse sowie für ihre praktische Eignung und Anwendbarkeit trägt der Besteller 
allein die Verantwortung auch wenn er bei der Entwicklung von uns beraten wurde. 
 
VIII. Eigentumsvorbehalt 
1. Alle Lieferungen unter Eigentumsvorbehalt. Die gelieferte Ware bleibt bis 
zur vollständigen Erfüllung sämtlicher sich aus der Geschäftsbeziehung 
insgesamt ergebenden Forderungen unser Eigentum. Der Eigentumsvorbehalt bleibt auch bestehen, 
wenn einzelne unserer Forderungen in eine laufende Rechnung aufgenommen worden sind und der 
Saldo gezogen und anerkannt ist. 
Wird die gelieferte Ware durch den Käufer zu einer neuen Sache verarbeitet, so erfolgt die 
Verarbeitung für uns. Der Käufer kann an den verarbeiteten Sachen kein Eigentum erwerben. Bei 
Verarbeitung mit anderen, nicht uns gehörenden Waren erwerben wir Miteigentum an der neuen 
Sache nach dem Verhältnis des Wertes der von uns gelieferten und der anderen Waren zur Zeit der 
Verarbeitung. Diese neue Sache gilt als Vorbehaltsware im Sinne dieser Bedingungen. Der Käufer hat 
sich das ihm zustehende bedingte Eigentum an den Waren gegenüber seinen Abnehmern so lange 
vorzubehalten, bis diese den Kaufpreis voll bezahlt haben. Aus der Forderung, die der Käufer bei 
Weiterveräußerung erwirbt, ist mit Abschluß des Vertrages aufgrund dieses Angebotes bzw. dieser 
Bestätigung bereits der Rechnungswert der vom Verkäufer zu diesem Geschäft gelieferten Ware an 
ihn abgetreten. Der Käufer kann die Forderung im Abtretungsfalle nur für den Verkäufer einziehen. 
Der Käufer 
hat auf Verlangen des Verkäufers die Schuldner der abgetretenen Forderungen mitzuteilen. Der 
Verkäufer kann den Schuldnern die Abtretung anzeigen. Erfolgt der Weiterverkauf zusammen mit 
anderen, nicht uns gehörenden Waren zu einem Gesamtpreis, so tritt der Käufer schon jetzt seine 
Forderungen aus dem Weiterverkauf mit dem Betrag an uns ab, der dem Wert der Vorbehaltsware 
entspricht. Die Abtretung nehmen wir schon jetzt an. 
Wird die Vorbehaltsware vom Käufer als wesentlicher Bestandteil in das Grundstück eines Dritten 
eingebaut, so tritt der Käufer schon jetzt den ihm gegen den Dritten oder gegen den, den es angeht, 



erwachsenen Vergütungsanspruch mit dem Betrag an uns ab, der dem Wert der Vorbehaltsware 
entspricht. Die Abtretung nehmen wir schon jetzt an.  
Eingehende Geldbeträge, die zum Teil oder ganz auf Vorbehaltsware entfallen, hat der Käufer 
getrennt aufzubewahren und unverzüglich an uns abzuführen. Auch soweit der Käufer dieser 
Verpflichtung nicht nachkommt, stehen die eingezogenen Beträge dem Verkäufer zu und sind 
gesondert aufzubewahren. Der Käufer hat dem Verkäufer Zugriffe Dritter auf die unter 
Eigentumsvorbehalt gelieferten Waren oder auf die abgetretenen Forderungen sofort mitzuteilen. Der 
Käufer ist verpflichtet, die gelieferten Waren gegen Diebstahlsgefahr zu sichern und dem Verkäufer 
auf dessen Verlangen den Versicherungsabschluß nachzuweisen. 
 
IX. Erfüllungsort und Gerichtsstand 
Erfüllungsort für die Leistungen des Bestellers ist Rehau. Gerichtsstand ist Hof/Saale, Deutschland. 
Deutsches Recht wird, unter Einschluß des Wiener Kaufrechts (CISG), vereinbart. 
 
Stand Januar 2009 


